
Ä3 Satzung

Antragsteller*in: Steven (Mitglied)

Änderungsantrag zu A3

Von Zeile 348 bis 349 löschen:

Von Zeile 401 bis 402 löschen:

Von Zeile 444 bis 445:

§ 7 Finanzielles

§ 78 Schlussbestimmungen

Der Mitgliedsbeitrag muss pro Semester neu entrichtet werden und soll mindestens 5€
betragen.[Zeilenumbruch]

12.

Alle zwei Semester stimmt die Mitgliederversammlung über das vom Vorstand vorgelegte
Grundsatzprogramm genannt „Grünwerk“.[Zeilenumbruch]

12.

Bei Anschaffungen von Lebensmitteln und Getränken im Namen oder für die Grüne
Hochschulgruppe Chemnitz muss darauf geachtet werden, dass diese regional sowie
nachhaltig angebaut oder produziert worden. Bei Produkten die importiert werden
müssen wie z.B. Kaffee ist auf eine Fair-Trade Zertifizierung zu achten.

1.

Bei der Anschaffung von Marketingprodukten ist darauf zu achten das diese einen
möglichst ökologischen Herstellungsprozess durchlaufen haben und auf Basis
regenerativer und/oder recyelter Rohstoffe basieren.

2.
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